Ein historischer Abriss der Demokratieentwicklung
Südtirols nach 1945

Südtirols Demokratie: eine Entwicklung, die fortzuführen ist!

1946
Das moderne Südtirol - und mit ihm die SVP - beginnt, politisch ge​sehen, direktdemokratisch: 170.000 Unterschriften werden zur Unter​stützung der Forderung nach einer Volksabstimmung über die nationale Zuge​hörigkeit des Landes gesammelt. Die Unterzeichner werden zur Mit​gliederbasis der SVP gemacht.

1947
legen die SVP-Parlamentarier Tinzl und Raffeiner den ersten Entwurf für ein Autonomiestatut vor, in dem vorgesehen ist, dass 5.000 Bürgerinnen und Bürger eine gesetzeseinführende Volksabstimmung erwirken können.

1948
wählt die Bevölkerung des Landes erstmals in freien, allgemeinen und geheimen Wahlen ihre Volksvertreter.

1957
wird mit Regionalgesetz die gesetzesabschaffende Volksabstimmung, anwendbar auf regionaler und auf Landesebene, eingeführt (weder zu einem Regionalgesetz, noch zu einem Landesgesetz ist bis heute das abschaffen​de Referendum ergriffen worden).

1972
wird mit Regionalgesetz das Volksbegehren, anwendbar auf regionaler und auf Landesebene, eingeführt (auf Landesebene sind bis heute 6 Volksbe​gehren lanciert worden, nur drei davon kamen im Landtag zur Behandlung und wurden abgelehnt).

1994
geben sich, veranlasst durch ein Staatsgesetz, die Gemeinden Süd​tirols eigene Satzungen und sehen dort, von Gemeinde zu Gemeinde unterschied​lich, beschließende und/oder nur beratende Volksab​stimmungen vor.

1995
wurden im Regionalrat zwei Volksbegehren eingebracht (unterstützt von 14 Organisationen und 4.800 Bürgerinnen und Bürger in der Region Trentino-Südtirol), mit denen die gesetzeseinführende Volks​abstimmung auf Landes- und auf regionaler Ebene und die Satzungs​initiative (Volksabstimmung über einen vom Volk vorgelegten Ände​rungsantrag zur Gemeindesatzung) auf Gemeindeebene eingeführt werden sollte.

1997
Annahme des ersteren Volksbegehrens durch den Regionalrat, jedoch Rückverweisung durch die italienische Regierung, die dem Regionalrat die Zuständigkeit abspricht, neue direktdemokratische Instrumente vorzusehen.

2001
italienische Verfassungsreform und zugleich Reform des Autonomie​statutes, mit der das Land Südtirol die Zuständigkeit erhält, die demo​kratischen Regeln für die nunmehr weitgehende Selbstverwaltung festzulegen (also selbst die Frage zu beantworten: Wie geben die Bürgerinnen und Bürger die politische Entscheidungsmacht an politi​sche Vertreter ab und wie üben sie diese selbst aus?).

2002
erfolgt gemäß Autonomiestatut die landesgesetzliche Regelung des sog. bestätigenden Referendums als Voraussetzung für die Verab​schiedung von Wahlgesetz und Gesetz zur Direkten Demokratie (Möglichkeit der Annahme/ Ablehnung per Volksabstimmung vor Inkrafttreten).

2003
Volksbegehren für eine landesgesetzliche Regelung der Direkten Demo​kratie (unterstützt von 34 Organisationen und 6.300 Bürgerinnen und Bürgern), wie sie vom Autonomiestatut vorgesehen ist (die statu​tarischen Vorgaben müssen durch ein Landesgesetz anwendbar gemacht werden)

-
Zweck des Volksbegehrens ist es, den Landtag zu veranlassen



ein Gesetz zur Anwendung der im Autonomiestatut vorgesehenen direktdemokratischen Rechte zu erlassen

-
dem Landtag einen Qualitätsstandard für diese gesetzliche



Regelung vorzugeben.


In der Folge werden von drei Parteien (AN, UfS, und SVP) Gesetzent​würfe eingebracht, von denen im Plenum des Landtages aber nur jener der SVP behandelt wird (der Entwurf war aufgrund eines Missverständ​nisses 2002 - zum Anlass der gesetzlichen Regelung des bestätigen​den Referendums / siehe 2002 - von LH Durnwalder in Auftrag gege​ben worden). Der Vorschlag wird abgelehnt, aus den vorliegenden Entwürfen einen gemeinsam getrage​nen Kompromissentwurf zu verfassen, sowie die Bürgerinnen und Bürger im Land per Volksabstimmung zwischen den vorliegenden Entwürfen wählen zu lassen. Verabschiedet wird vom Landtag mit einer satten Zwei-Drittel-Mehr​heit eine durch die Opposi​tion und die Frauen in der Regierungs​mehrheit leicht verbesserte Version (Absenkung des Quorums von 50 auf 40%, der Einstiegshürde zur Erwirkung einer Volksabstimmung von16.000 auf 13.000 Unter​schriften und eine Minimalversion amtlich garantierter Information im Hinblick auf Volksabstimmungen).

2005
Mitte Dezember tritt diese Regelung in Kraft. Wie einzig nur auch in der Autonomen Region Aosta möglich, können die Bürgerinnen und Bürger des Landes erstmals in Italien unabhängig von der politischen Vertre​tung gesetz​gebend tätig werden.

2006
mit der Absicht, noch vor den Landtagswahlen eine Volksabstimmung zu erwirken, lanciert die Union für Südtirol auf dieser gesetzlichen Grundlage drei Volksinitiativen, eine davon zu einer Neuregelung der Direkten Demo​kratie (die Vorlage entspricht im wesentlichen dem 2004 im Landtag einge​brachten Gesetzentwurf, der eine Transkription des Volksbegehrensent​wurfes der Initiative war).

2007
startet die Initiative für mehr Demokratie mit 56 Promotoren die Volksinitia​tive für das Bessere Gesetz zur Direkten Demo​kratie (Hand in Hand mit einer Volksinitiative gegen die öffentliche Finanzierung des lokalen Flugver​kehrs), die getragen wird von 40 im kulturellen, sozialen und ökologischen Bereich tätigen Organisationen und, mit beglaubigter Unterschrift (Unter​schrif​tentische in 70 Gemeinden), unterstützt von 26.000 Bürgerinnen und Bürgern. Im wesentlichen handelt es sich um den Volksbegehrensgesetz​entwurf von 2003, der aber in einigen Punk​ten weiter verbessert, ausgebaut und mit einem 15% Beteiligungs​quo​rum für eine breite Unterstützer​basis kompromissfähig gemacht worden ist.

2009
findet wahrscheinlich im Mai - und gleichzeitig mit dem nationalen Referen​dum gegen das geltende Wahlgesetz -, die erste landesweite Volksab​stimmung und zwar gleichzeitig über 5 verschiedene Gegen​stände statt. Damit die Abstimmung gültig ist, müssen sich 40% der stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger beteiligen. 
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